
2. Mitglied kann jede natürliche und j~e juristische ~erson werden. .
3. Das Gesuch um Aufnahme als Mitglied muss schriftlich an den yorstand gen~htet werden.

ZUrAufnahme als pgendliches Mitglied bedarf es der Unterschrift des gesetzlichen Vertre-

4. ~~~mbereChtigt in der Mitgliederversammlung des Vereins sind die o~de~t1ichenMitglie-
der und Ehrenmitglieder. Jugendliche Mitglieder sind stimmberechtigt In der Jugend-
versammiung; das Nähere hierzu regelt die Jugendordnung. . .

5. Der Vorstand des Vereins kann Vereinsmitglieder oder andere P~rsonen zu Ehr~nmltghe-
dem ernennen, wenn sie sich besondere Verdienste um den yerem o~er a1lgem.eln~m da."
Sport erworben haben. Sie haben alle Rechte eines ordentlichen Mitglieds. Sie sind bel-
tragsfrei.

§6
Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet
a) durch Tod
b) durch Ausschluss
c) durch Austrittserklärung " .
zu a) und b): Der Tod und der Ausschluss bewirken das sofortige Ausscheiden eines

Mitglieds. .
zu cl: Bei Austrittserklärung endet die Mitgliedschaft nur zum Ende eines Quartals.

Die Austritlserklärung muss spätestens 6 Wochen vor Ouartalsende schriftlich
an den Vereinsvorstand gerichtet werden. Ansonsten besteht die Mitgliedschaft
und die Beitragspflicht ein weiteres Quartal.
Der Austritt eines jugendlichen Mitglieds bedarf der Erklärung des gesetz-
lichen Vertreters.

2. Ein Ausschluss kann durch Beschluss des Vorstandes bei grob vereinswidrigem Verhalten
oder bei Nichtentrichtung der Mitgliedsbeiträge trotz Mahnung erfolgen. Vor dem Aus-
schluss ist dem Mitglied ausreichend Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben.

§7
Beitrag

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, die satzungsgemäß beschl~ssenen Beiträge zu leisten.
2. Über Art und Höhe der Beitragszahlung beschließt die Mltghed~rversammlun~.
3. DieMitglieder der Tennissparte unterliegen einer gesonderte~ Beltr~gsordnung, uber welc~e

die Mitgliederversammlung der Tennisspart~ peschließt. Uber die Verwendung der Bei-
träge beschließt die Tennissparte in eigener Verantwortung.

Spiel- und Sportverein
Bredenbek von 1926 e.V.

§ 1
Name und Sitz

1. Der 1926 in Bredenbek gegründete Verein führt den Namen "Spiel- und Sportverein
Bredenbek von 1926" mit dem Zusatz e.Y.nach seiner Eintragung in das Vereinsregister
beim Amtsgericht Kiel.

2. Mit Sitz in Bredenbek und Gerichtsstand in Kiel ist der Verein Mitglied des Landes-
sportverbandes und der zuständigen Landesfachverbände im Landessportverband Schies-
wig-Holstein e.v. Kiel.

§2
Zweck

1. Der Verein bezweckt die körperliche und charakterliche Ertüchtigung seiner Mitglieder durch
Pflege und Förderung der Leibesübungen auf breiter Grundlage.

2. Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des
Abschnitts .Steuerbegünsügte Zwecke" der Abgabenordnung. DerVerein ist selbstlos tätig;
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§3
Farben des Vereins

Die Farben des Vereins sind blau, weiß und rot.

§4
Geschafts/ahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalende~ahr.

§5
Mitgliedschaft

1. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, jugendlichen Mitgliedern und aus
Ehrenmitgliedern. Ordentliche Mitglieder sind die Mitglieder, die das 1B. Lebensjahr vollendet
haben, jugendliche Mitglieder diejenigen bis zur Vollendung des 1B. Lebensjahres.

§8
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. der Beirat
4. der Technische Beirat
5. die Organe der Jugendabteilung

§9
Mitgliederversammlung

1. Der Vorstand beruft einmal im Jahr eine ordentliche Mitgliederversammlung ein, zu der die
Mitglieder spätestens 2 Wochen vorher unter Mitteilung der Tagesordnungspunkte durch
Rundschreiben oder Veröffentlichung im Aushangkasten eingeladen werden müssen.

2. Anträge können auf die Tagesordnung der Mitgliederversammlung nur gesetzt werden.
wenn sie spätestens eine Woche vorher beim Vorstand eingegangen sind. Hiervon kann
bei ZUstimmung der Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder abgesehen
werden.

3. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, im Verhinderungsfall vom 2. Vorsit-
zenden, bei dessen Verhinderung vom dienstältesten anwesenden Beiratsmitglied geleitet.

4. Über den Verlauf der Mllgliederversammlung ist eine vom Versammlungsleiter und dem
ProtokollfÜhrer zu unterzeichnende Niederschrift zu fertigen, die insbesondere die Zahl der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, die gestellten Anträge und die gefassten Be-
schlüsse mit dem jeweiligen Abstimmungsergebnis wiederzugeben hat.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.

6. Alle Beschlüsse sind mll einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
zu fassen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der 3/4-Mehrheit der
anwesenden Mitglieder.

7. Die Abstimmung erfolgt offen, auf Antrag schriftlich und geheim.
B. Vertretungen und Stimmübertragungen sind nicht zulässig.
9. In der ordentlichen Mitgliederversammlung hat der Vorstand die von zwei Kassenprüfern

geprüfte Jahresrechnung vorzulegen.

§ 10
Kassenprüfer

1. Die ordentliche Mllgliederversammlung wählt für jeweils zwei Jahre einen Kassenprüfer im
jährlichen Wechsel.

2. Die Kassenprüfer erstatten auf der ordentlichen Mitgliederversammlung Bericht über das
Ergebnis ihrer Prüfung.



§ 11
Außerordentliche Mitgliederversammlung

1. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung in der für die
ordentliche Mitgliederversammlung gültigen Form einberufen.

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn 1/10 der
stimmbe~echtigten Mitglieder des Vereins dieses beantragt. .

§ 12
Vorstand

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und der 2. Vorsitzende; jeder ist für sich allein
vertretungs berechtigt.
Im Innenverhältnis ist der 2. Vorsitzende nur vertretungsberechtigt, wenn der 1. Vorsitzende
verhindert ist.

,. § 13
Beirat

1. Dem Vorstand steht beratend und unterstützend ein Beirat zur Seite, bestehend aus:
Technischer Leiter
Jugendwart
1. Kassenwart
2. Kassenwart
Schriftführer
Pressewart
Fußballobmann
Spartenleiter derTennissparte

2. DerVorstand und die Mitglieder des Beirats, ausgenommen ist der Jugendwart, werden auf
der Mitgliederversammlung jeweils für 4 Jahre gewählt. Ihre Amtszeit gilt bis zur Neuwahl;
Wiederwahl ist möglich.
Für die Wahl des Jugendwartes gilt §4 der Jugendordnung.

3. Vorstands- und Beiratssitzungen finden stets zusammen statt. Hierzu sind alle Amtsträger
eingeladen.

4. Die Beschlussfähigkeit dieser Sitzungen setzt die Anwesenheit mindestens der Hälfte der
Beiratsmitglieder und des 1. oder des 2. Vorsitzenden voraus.

5. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinde-
rung die des 2. Vorsitzenden. .

6. Vorstand und Beirat können bei Ausscheiden.eines Amtsträgers einen Ersatzmann beru-
fen, der auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl zu stellen ist.

Spiel- und Sportverein
Br-edenbekvon 1926 e.V.

§1
Name

Oie Jugen?abteilung ist die Gemeinschaft aller Kinder und Jugendlichen, die dem Spiel- und
Sportverein Bredenbek von 1926 angehören.

Organe der Abteilung sind:
a) die Jugendversammlung
b) der Jugendwart
c) die Jugendvertretung

§2
Organe

§3
Die Jugendversammlung

Die ~ugendversammlung ist das höchste Organ der Jugendabteilung des Spiel- und Sport-
vereins Bredenbek von 1926. Sie findet rrindestens einmal im Jahr mindestens 4 Wochen vor
der ordentlichen Mitgliederversammlung statt und wird von der Jugendvertretung einberu-
fen.

§4
Jugenclwart

Der Jugendwart wird auf der Jugendversammlung für 4 Jahre gewOO und durch die ordent-
liche Mitgliederversammlung bestätigt. Er muß mindestens 18 Jahre alt sein. Wahlberechtigt
sind alle Jugendlichen vom 10. bis zum 18. Lebensjahr.
Der Jugendwart ist MitgRed des Beirats.

§5
Aufgaben des Jugendwartes

Dem Jugendwar1 sind folgende Aufgaben zugeordnet
a) Leitung der überlachfichen Jugendarbeit
b) ZUsammenarbeit mit übergeordneten Verbänden
c) Betreuung der Abteilungsjugendwarte
d) Verwal!ungsaufgaben der Jugendabteilung.

§ 14
Technischer Beirat

1. Der Technische Beirat setzt sich zusammen aus:
Tecmischer Leiter
Schriftführer
Turnwart
Fußball obmann
Schiedsrichterobmann
Gerä1eWcrt
Festwart
Vorsitzender der Jugendvertretung

Die Mitglieder des Technischen Beirats benennen einen Sprecher als Sitzungsleiter.
2. Der Technische Beirat leitet den Übungs- und Wettkampfbetrieb im Rahmen der vom Vor-

stand und Beirat gegebenen RichUlnien.
3. Die Mitglieder des Technischen Beirats werden auf der Mitgliederversammlung jeweils für

4 Jahre gewälit.lhre Amtszeit gilt bis zur Neuwahl; Wiederwahl ist möglich.
Ausgenommen hiervon Ist der Vorsitzende der Jugendvertretung, der nach §9 der Jugend-
ordnung gewählt wird,

4. Oie Beschlussfähigkeit des Technischen Beirats setzt die Anwesenheit mindestens der
Hälfte der Mitglieder voraus. Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Vorstandes.

S 15
Jugendabtellung

1. Die Jugendabteilung umfasst alle Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
2. Sie hat die Aufgabe, im Sinne des Vereinszwecks die Jugendlichen zu fördem. Ferner

unteriiegt ihr im gegebenen Rahmen die kulturelle Betreuung und Erziehung der Jugend-
lichen.

3. Für die Jugendabteilung ist die Jugendordnung maßgebend, die Bestandteil der Vereins-
satzung ist. Die Jugendordnung enthält die Bestimmungen über die Organe der Jugend-
abteilung.

§ 16
AufI6sung des Vereins

1 , Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit 3/4 der anwe-
senden Stimmberechtigten.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes
fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Bredenbek, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützlge jugendfördernde Zwecke zu verwenden hat.

§6
Abtelhmgsjugendwarte .

Die Abteilun sjugendwarte sind innerhalb Ihrer Abteilungen für die B~treuung der Ju~en~-
. n Mit Ii~der zuständig. Sie leiten die sportfachliche und allg~melne. Ju,gendarbelt. Sie
hch~ d 9 h die Abteilungsjugend gewählt und durch die ordenUlche Mltghederversamm-
wer en .u~c tr W~hh""beträgt2Jahre Die Wahl erfolgt analog der Wahl des Jugendwartes.lung bestätigt. e eilI..," .

§7
Jugendsprecher der Abteilungen . .

• her vertreten innerhalb ihrer Abteilungen die Belange der Jugendmitgheder.
D~eJugends~rec racherecht in allen die Jugendmitglieder einer Abteilung be~effen?en Ent-
~~~~~~nng~~~e werden von den 1~. bis 18jährigen ~itgliedem ihrer Abtetlung für 1 Jahr
gewählt. Wählbar sind sie vom 14. biS zum 18. LebenSJahr.

S8
Jugendvertretung S· . t

etzt • h den Jugendsprechem der Abteilungen zusammen. le IS

~~~g~~~fee~;~n~ d~~b:~f~chlichen Ju~endar:'>eit.Sie wir1<tmit beihd~rd~e~:II~;~~~
für die Jugendarbeit zurV~gung stehenden Mittel. Die Jugendvertretung a le
der Jugendarbeit zu formuheren.

S9
Vorsitzender der Jugendvertretung . .

. wählt einen Vorsitzenden. Sie ist beschlussfähig bei Anwesenheit ~tn-
~~~~~~~~~~:~~~r Mitglieder. Die W~I erfolgt jährlich. Die Jugendvertretung delegiert
ihren Vorsitzenden in den Technischen Beirat.

S 10 .
Der Jugendwart und die Abteilungsjugendwarte können beratend an den Sitzungen der
Jugendvertretung teilnehmen.

§ 11 .. d
. Auflös ng der Jugendabteilung des Vereins kommt das Vermögen der"Jugen -

Im F~lIemner 'n Ibau nd unverzu"glich dem Spiel- und Sportverein Bredenbek von 1926 zu,abteilung unml e r u . d
mit der Auflage, es zu jugendfördernden Maßnahmen weiter zu verwen en.




